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"The new criteria will put an end to the 
dictatorship of the lowest price and once 
again make quality the central issue," 
Mr. Tarabella explained.

(Pressemitteilung vom 15. Januar 2014 betreffend die 
Zustimmung des Europäischen Parlaments zu den 
neuen EU-Vergaberichtlinien)

Das wirtschaftlich günstigste Angebot
nach Art. 67 der Richtlinie 2014/24/EU  
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Erwägungsgrund 95 zur Richtlinie 2014/24/EU:
[Nachhaltigkeit ist wichtig.]
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, 
dass öffentliche Aufträge insbesondere als Motor 
für Innovationen eine entscheidende Rolle 
spielen, was für das künftige Wachstum in Europa 
von grosser Bedeutung ist.

Innovation als Thema der 
EU-Vergaberechtsreform 2014



Nachhaltigkeit – Art. 2 der Bundesverfassung
Art. 2 BV Zweck

1 […]
2 [Die Schweizerische Eidgenossenschaft] fördert die gemeinsame 

Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren 
Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes.

3 […]
4 Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen 

Lebensgrundlagen und für eine friedliche und gerechte 
internationale Ordnung.

In Artikel 2 Abs. 2 BV wird der Begriff der Nachhaltigkeit in einem 
umfassenden, alle drei Dimensionen einschliessenden Sinn 
verwendet.
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BöB: Wichtige Player, deren Position 
das Ergebnis nachvollziehbar macht
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Nach dem geltenden wie auch künftigem schwei-
zerischen Vergaberecht (Art. 41 BöB 2019 
“vorteilhaftestes Angebot”) hat die Auftraggeberin
einen Spielraum bei der Gewichtung der 
Zuschlagskriterien. Sie kann wie auch bei den 
technischen Spezifikationen definieren, wie wichtig
ihr gute Qualität ist. 
Das Problem ist also in diesem Punkt nicht das 
Vergaberecht, sondern die gelebte Vergabekultur.
Art. 41 BöB 2019 will den Vergabekulturwandel.

Das vorteilhafteste Angebot nach
Art. 41 BöB/IVöB 2019   



Der Paradigmenwechsel

9Online-Tagung nachhaltige öffentliche Beschaffung
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Art. 2 E-BöB [fett = neu]: 
Dieses Gesetz bezweckt:
a. den wirtschaftlichen und den volkswirtschaft-

lich, ökologisch und sozial nachhaltigen
Einsatz der öffentlichen Mittel;

b. die Transparenz des Vergabeverfahrens;
c. die Gleichbehandlung / Nichtdiskriminierung
d. die Förderung des wirksamen, fairen Wett-

bewerbs [inkl. Massnahmen gegen Wettbe-
werbsabreden und Korruption]

Die Ziele des Vergaberechts
gemäss BöB/IVöB 2019



Nachhaltigkeit und Qualitätswettbewerb

Art. 12 Abs. 2 BöB:
Dumping durch Missachtung 
sozialer Mindeststandards 
im In- und Ausland

Art. 38 Abs. 3 BöB:
Preisdumping
im In- und Ausland

Art. 12 Abs. 3 BöB i.V.m. Art. 4 Abs. 3 VöB:
Dumping durch Missachtung ökologischer 
Mindeststandards im In- und Ausland

Art. 56 Abs 3 BöB:
Die Angemessenheit einer
Verfügung kann [gerichtlich] 
nicht überprüft werden. -> 
Vergabekultur

Art. 29 Abs. 1 BöB: 
Bedeutung qualitativer 
Zuschlagskriterien
hervorgehoben.

Art. 41 Abs. 1 BöB: 
Das vorteilhafteste Angebot 
Erhält den Zuschlag.




	Rechtliche Einschätzung der Möglichkeiten in der Schweiz
	Das WTO Government Procurement Agreement �und die nachhaltige Beschaffung
	Gelebte Rechtsgeschichte / �drei archäologische Schichten
	Das wirtschaftlich günstigste Angebot nach Art. 67 der Richtlinie 2014/24/EU  
	Innovation als Thema der �EU-Vergaberechtsreform 2014
	  Nachhaltigkeit – Art. 2 der Bundesverfassung�
	BöB: Wichtige Player, deren Position �das Ergebnis nachvollziehbar macht
	Das vorteilhafteste Angebot nach �Art. 41 BöB/IVöB 2019   
	Der Paradigmenwechsel
	Die Ziele des Vergaberechts �gemäss BöB/IVöB 2019
	Nachhaltigkeit und Qualitätswettbewerb
	Foliennummer 12

